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Pkw prallt gegen Baum 
Aldenhoven-schleiden (nRW). 
Am Dienstagmorgen wurde ein 
57-Jähriger aus Alsdorf bei einem 
Verkehrsunfall schwer verletzt, als 
sein Wagen von der Fahrbahn ab-
kam und gegen einen Baum fuhr.

gegen 09:45 h befuhr der Autofah-
rer die l 136 aus richtung hoengen 
kommend in fahrtrichtung Aldenho-
ven-Schleiden. ersten erkenntnissen 
zufolge wurde dem fahrer schwin-
delig, woraufhin er die kontrolle über 
den wagen verlor. der 57-jährige 
verlor vermutlich das Bewusstsein 
und kam erst wieder zu sich, nach-
dem sein fahrzeug einen Baum und 
einen leitpfosten touchiert hatte und 
schließlich gegen einen weiteren 
Baum gestoßen war. 

ersthelfer sowie ein notarzt befreiten den Mann aus 
dem pkw. ein rettungshubschrauber landete an der 
unfallstelle, der Schwerverletzte wurde jedoch mit 
einem rettungswagen zur stationären Behandlung 
in ein klinikum gefahren. 

die feuerwehr Alsdorf sicherte die unfallstelle und 
nahm ausgelaufene Betriebsstoffe des total beschä-
digten unfallfahrzeugs auf. während der unfallauf-
nahme kam es zu zwischenzeitlichen Verkehrsbehin-
derungen, der Verkehr konnte aber zumeist einspurig 
an der unfallörtlichkeit vorbei geführt werden. 

für einen fahrer eines pkw endete die fahrt jedoch 
am unfallort. er missachtete die Anhaltzeichen, die 
ihm ein polizeibeamter im rahmen der Verkehrsre-
gelung gab. daraufhin wurde er kontrolliert und es 

was juristisch Sache ist, hat das innenministerium jetzt 
erneut bekräftigt: danach ist die feuerwehr im rahmen 
ihrer einsatztätigkeit befugt, verkehrssichernde Maßnah-
men zu ergreifen, etwa eine einsatzstelle abzusperren. 
den Verkehr lenken oder umleiten darf sie nicht. »die 
regelung des Straßenverkehrs ist Aufgabe der unteren 
Verwaltungsbehörden, 
Verehrsregelgung (Verkehrszeichen aufstellen usw.) ist 
primäre Aufgabe der (unteren) Verwaltungsbehörde und 
immer dann, wenn diese nicht schnell genug tätig werden 
kann, im rahmen der ‚eilkompetenz‘ sekundäre Aufgabe 
der polizei.
die Verwaltung kann im rahmen des eigenen wirklungs-
kreises die feuerwehr zur Aufstellung der Absperrgitter 
oder zur Absperrung im rahmen der Amtshilfe für das zu-
ständige Straßenbauamt heranziehen, wenn dieses nicht 
genügend eigenes personal oder nicht genügend eigene 
Mittel zur Verfügung hat.
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Absichern oder 
sperren

wurde festgestellt, dass gegen den 51-jährigen aus 
Aachen ein haftbefehl bestand. er wurde zur polizei-
wache nach jülich gebracht. 
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